Berlin, 18. Mai 2000

Tötungsmittel für Menschen:

Hubert Hüppe MdB erwartet Erfolg im Einspruchsverfahren gegen Europäisches Patent

Am kommenden Dienstag, 23. Mai, findet in München die mündliche Verhandlung zu einem Europäischen Patent auf Euthanasiemittel statt. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt 09.00 Uhr im Europäischen Patentamt, Erhardtstraße 27, 80331 München.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe hatte im Januar 1997 schriftlich Einspruch gegen das Patent eingelegt, weil es auch die Anwendung an Menschen umfaßt.

Die amerikanische Michigan State University hatte ein Mittel zur Tötung von Säugetieren entwickelt und europaweiten Patentschutz auch für die Anwendung an Menschen verlangt. Hüppe war gegen das Patent vorgegangen, weil er darin einen "Verstoß gegen die guten Sitten und die öffentliche Ordnung" erkannte. 

Der Unionspolitiker hatte vor weitreichenden Wirkungen einer solchen Patenterteilung gewarnt. So wäre sowohl die Tötung einwilligungsunfähiger Menschen zu befürchten, als auch ein Druck auf alte, behinderte oder kranke Menschen, die Möglichkeit der Euthanasie "freiwillig" in Anspruch zu nehmen.

Auch das Pharmaunternehmen Hoechst, das über US-Tochterunternehmen die Entwicklung des Euthanasiemittels finanziert hatte, griff Hüppes Argumentation auf und legte kurz vor Ablauf der Frist Einspruch ein.

Im Verlauf des Einspruchsverfahren hat die amerikanische Universität ihre Bereitschaft signalisiert, das Patent einzuschränken, so daß es die Tötung von Menschen nicht mehr einbezieht. Deshalb sehen die Düsseldorfer Patent- und Rechtsanwälte Kiani & Springorum, die Hüppe im Einspruchsverfahren vertreten, der mündlichen Verhandlung zuversichtlich entgegen.

Das Europäische Patentamt war erst vor kurzem in die Kritik geraten, nachdem es "irrtümlich" ein Patent auf genetisch veränderte menschliche Embryonen erteilt hatte.

